
Ortsgemeinde Hirten  Vorlage Nr. 036/054/2021 

 
 Beschlussvorlage 

    

 

TOP Bestätigung der im Umlaufverfahren 
gefassten Beschlüsse 

 

 Verfasser:   
Bearbeiter: Vivian Hannor 
Fachbereich:  Fachbereich 1.1 

  Datum:  
03.08.2021 

Aktenzeichen: 

 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-76 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Ortsgemeinderat öffentlich 18.08.2021 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Folgender Beschluss wurde am 21.05.2021, bis 19:30 Uhr im Umlaufverfahren ge-
mäß § 35 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) herbeigeführt und wird hiermit bestätigt: 
 
 

1 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und 
Entlastungserteilung 
Vorlagen-Nr. 036/051/2021 

 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird in der nachstehenden Form festgestellt: 

1. 
 

Ergebnishaushalt 
 

  

Gesamtbetrag der Erträge 268.235,30 € 

  

Gesamtbetrag der Aufwendungen 303.810,98 € 

  

Jahresfehlbetrag 35.575,68 € 

    2. 
 

Finanzhaushalt 
 

 

a) ordentliche Einzahlungen 225.966,34 € 

  

ordentliche Auszahlungen 225.945,61 € 

  

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 20,73 € 

    

 

b) außerordentliche Einzahlungen 0,00 € 

  

außerordentliche Auszahlungen 0,00 € 

  

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 € 

    

 

c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 
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Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.648,62 € 

  

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.648,62 € 

    

 

d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37.900,00 € 

  

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 22.596,22 € 

  

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15.303,78 € 
 
 

   

 

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen 263.866,34 € 

  

Gesamtbetrag der Auszahlungen 261.190,45 € 

  

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 2.675,89 € 
 
Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Hirten hat sich zum Schlussbilanzstichtag 
31.12.2019 von 435.957,51 € um 35.575,68 € auf 400.381,83 € reduziert. 
 

Des Weiteren wird 

1. dem bisherigen Ortsbürgermeister Peter Michels, 

2. dem jetzigen Ortsbürgermeister Werner Engels,  

3. dem Ortsbeigeordneten, soweit er den Ortsbürgermeister vertreten hat,  

4. dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel, Alfred Schomisch, 

5. sowie den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Vordereifel, soweit sie 
den Bürgermeister vertreten haben, 

 
Entlastung gemäß § 114 GemO erteilt. 
 
Der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen wird 
zugestimmt, soweit eine Zustimmung gemäß § 100 GemO vorgesehen war, aber noch 
nicht erteilt worden ist. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

Befangenheit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
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Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 35 Abs. 3 GemO dürfen in besonderen Ausnahmesituationen (Naturkatastro-
phen oder außergewöhnliche Notsituationen) erforderliche Beschlüsse in einem Um-
laufverfahren gefasst werden, wenn dem kein Ratsmitglied widerspricht. 
 
Die so gefassten Beschlüsse müssen in der nächsten Präsenzsitzung des Ortsge-
meinderates zur Bestätigung aufgerufen werden und können, soweit noch keine 
Rechte Dritter entstanden sind, aufgehoben werden.   
 
 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
 € 

 

Ergebnishaushalt 
  2021 

Finanzhaushalt  
 2021 

Buchungsstelle: 

 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
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